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carno mit dem Silber¬

net, war «The Reflecting
Skin», ein Film des Briten
Philip Ridley über
Alpträume der Kindheit, einer
der faszinierendsten, aber
auch beunruhigendsten
Beiträge des Festivals. Mitte
September kommt er in der
Deutschschweiz in die Ki-
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EDITORIAL

Liebe Leserin JmL

Lieber Leser

Der Bundesrat hat der Opus „Ï
Radio AG eine Konzession für ' '

die Verbreitung eines Radio- ^ gg

Programms via Satellit erteilt.
Die Konzession ermöglicht Opus Radio,
ein Spartenprogramm mit klassischer
Musik für ein internationales Publikum
zu produzieren. Mit der Konzession
verbunden ist der Auftrag, einen Beitrag zur
kulturellen Entfaltung und Unterhaltung
der Zuhörerinnen und Zuhörer zu leisten
sowie die Beziehungen zu den im
Empfangsgebiet lebenden Schweizerinnen
und Schweizern und die Präsenz der
Schweiz im Ausland zu fördern. Zweifellos

wird es dem «Opus Radio»-Initiator
Roger Schawinski gelingen, ein attraktives

Klassikradio zu betreiben und dafür
auch eine Hörerschaft zu finden.

Des einen Freud', des andern Last:
Radio DRS erhält mit Opus Radio eine
starke zusätzliche Konkurrenz zu seinem
zweiten Programm. Konkurrenz muss ja
nicht unbedingt schädlich sein, sie kann
auch anregen und beleben. Nur sollten
die Voraussetzungen der Konkurrenten
in etwa die gleichen sein. Das dürfte aber
je länger je weniger der Fall sein, hat
doch die öffentlich-rechtliche SRG einen
viel breiteren Leistungsauftrag zu erfüllen

als die privaten Stationen. Die Privaten

begnügen sich - bildlich gesprochen

- mit der Kür, der SRG bleibt das

Pflichtprogramm. Insoweit Radio und

Fernsehen staatspolitische und
kulturelle Aufgaben zu erfüllen
haben, können sie nicht nach
dem Prinzip der freien
Marktwirtschaft funktionieren, insbe-

V. sondere nicht in der multikul¬
turellen Schweiz. Wer das

verlangt, fördert letztlich nur eine
«Hamburgerkultur» à la McDonald.

Wenn diese ZOOM-Nummer
erscheint, wird der Bundesrat wahrscheinlich

über das Ausmass der Erhöhung der
Empfangsgebühren für Radio und
Fernsehen entschieden haben. In einer
Presseerklärung schreiben die Radio- und
Fernsehbeauftragten der drei Landeskirchen:

«Es ist ein Verlust für die Medienkultur

der Schweiz, wenn die Programme
nur noch nach kommerziellen Gesichtspunkten

gestaltet werden. Nur von einer
unabhängigen und konkurrenzfähigen
SRG können auch Publikumsminderheiten

und kulturell wichtige Programmsparten

betreut werden. Die kirchlichen

Radio- und Fernsehbeauftragten
halten eine Schwächung der SRG für
medienpolitisch nicht verantwortbar und
bitten deshalb den Bundesrat, die 30pro-
zentige Erhöhung der Empfangsgebühren

ohne Abstriche zu bewilligen.» Ob
der Bundesrat die berechtigte Sorge der
kirchlichen Beauftragten teilt, ist an
seinem Entscheid über die Höhe der
Gebühren abzulesen.

Mit freundlichen Grüssen
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